
Gesetz über die Beschäftigung vor und nach der Niederkunft. Vom 16. Juli 1927. 
 

Der Reichstag hat das folgende Gesetz beschlossen, das mit Zustimmung des 
Reichsrats hiermit verkündet wird: 
 

§ 1 

Geltungsbereich 
 

(1) Das Gesetz gilt für die Beschäftigung von weiblichen Arbeitnehmern, die der  
Krankenversicherungspflicht unterliegen. 

(2) Nicht unter das Gesetz fällt die Beschäftigung 
1. in Betrieben der Land- und Forstwirtschaft, der Tierzucht und der Fischerei, 

auch wenn es sich um Nebenbetriebe von Betrieben handelt, die unter das 
Gesetz fallen; 

2. in Nebenbetrieben der in Nr. 1 ausgenommenen Betriebe, die ihrer Art nach 
unter das Gesetz fallen und in denen in der Regel nicht mehr als drei 
Arbeitnehmer beschäftigt werden; 

3.  in der Hauswirtschaft, einschließlich der im Hausstand des Arbeitgebers 
geleisteten persönlichen Dienste. 

(3) Der Reichsarbeitsminister kann Bestimmungen darüber erlassen, ob einzelne Arten 
von Betrieben oder Beschäftigungen unter Abs. 2 fallen oder nicht. 
 

§ 2 

Aussetzen der Arbeit 
 

(1) Schwangere sind berechtigt, die ihnen aus dem Arbeitsvertrag obliegende 
Arbeitsleistung zu verweigern, wenn sie durch ärztliches Zeugnis nachweisen, daß sie 
voraussichtlich binnen sechs Wochen niederkommen. 

(2)Wöchnerinnen dürfen binnen sechs Wochen nach ihrer Niederkunft nicht 
beschäftigt werden; ihr Wiedereintritt ist an den Ausweis geknüpft, daß seit ihrer Niederkunft 
wenigstens sechs Wochen verflossen sind. Während weiterer sechs Wochen sind sie 
berechtigt, die ihnen aus dem Arbeitsvertrag obliegende Arbeitsleistung zu verweigern, wenn 
sie durch ärztliches Zeugnis nachweisen, daß sie wegen einer Krankheit, die eine Folge ihrer 
Schwangerschaft oder Niederkunft ist, oder die dadurch eine wesentliche Verschlimmerung 
erfahren hat, an der Arbeit verhindert sind. 

(3) Der Arbeitgeber ist zur Gewährung des Entgelts für die Zeit, in der Arbeit nicht 
geleistet wird, nur verpflichtet, soweit dies ausdrücklich vereinbart ist. 
 

§ 3 

Stillpausen 
 

Stillenden Frauen ist auf ihr Verlangen während sechs Monaten nach ihrer Niederkunft 
die zum Stillen erforderliche Zeit bis zu zweimal einer halben oder einmal einer Stunde 



täglich von der Arbeit freizugeben. Eine Verpflichtung des Arbeitgebers zur Zahlung eines 
Entgelts wird hierdurch nicht berührt. 
 

§ 4 

Kündigungsverbot 
 

(1) In einem Zeitraum von sechs Wochen vor bis sechs Wochen nach der Niederkunft 
ist eine Kündigung des Arbeitgebers unwirksam, wenn dem Arbeitgeber zur Zeit der 
Kündigung die Schwangerschaft oder Entbindung bekannt war oder wenn ihm die 
Arbeitnehmerin davon unverzüglich nach Empfang der Kündigung Kenntnis gegeben hat. Ist 
die Arbeitnehmerin bei Ablauf der Frist wegen einer Krankheit, die nach ärztlichem Zeugnis 
eine Folge ihrer Schwangerschaft oder Niederkunft ist, oder die dadurch eine wesentliche 
Verschlimmerung erfahren hat, an der Arbeit verhindert, so verlängert sich die Frist um die 
Dauer der Verhinderung, längstens jedoch um weitere sechs Wochen. 

(2) Ist für einen Zeitpunkt gekündigt, der in die im Abs. 1 bezeichnete Schutzfrist fällt, 
so wird der Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsvertrags um die Dauer dieser Schutzfrist 
hinausgeschoben. 

(3) Unberührt bleibt die Wirksamkeit von Kündigungen, die aus einem wichtigen, 
nicht mit der Schwangerschaft oder Niederkunft zusammenhängenden Grund erfolgen. 

(4) Die Vorschriften der Abs. 1 und 2 finden keine Anwendung, falls der 
Arbeitsvertrag ausdrücklich zu einem bestimmten Zwecke abgeschlossen und dieser Zweck 
an dem Zeitpunkt, für den die Kündigung erfolgt, erfüllt ist. 
 

§ 5  

Strafvorschriften 
 

(1) Arbeitgeber, die den Vorschriften des § 2 Abs. 2 Satz 1 oder des § 3 Satz 1 
vorsätzlich oder fahrlässig zuwiderhandeln, werden mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Arbeitgeber, die binnen drei Jahren nach rechtskräftiger Verurteilung auf Grund 
dieser Vorschriften ihnen vorsätzlich von neuem zuwiderhandeln, können neben der 
Geldstrafe oder an ihrer Stelle mir Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft werden. 

(3) Die Vorschrift des § 151 der Gewerbeordnung findet Anwendung. 
 
 

§ 6 

Inkrafttreten des Gesetzes 
 

(1) Das Gesetz tritt am 1. August 1927 in Kraft. Gleichzeitig treten der § 137 Abs. 6 
der Gewerbeordnung, die Nr. 5 Abs. 5 der Bekanntmachung, betreffend die 
Ausführungsbestimmungen des Bundesrats über die Beschäftigung von jugendlichen 
Arbeitern und von Arbeiterinnen in Werkstätten mit Motorbetrieb, vom 13. Juli 1900 ( 
Reichsgesetzbl. S. 566) und der § 4 Abs. 5 der Verordnung, betreffend die Ausdehnung der §§ 
135 bis 139 und des § 139 b der Gewerbeordnung auf die Werkstätten der Kleider- und 
Wäschekonfektion, vom 31. Mai 1897 (Reichsgesetzbl. S. 459), 17. Februar 1904 
(Reichsgesetzbl. S. 62) außer Kraft. 



(2) Die Wirksamkeit einer vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes erfolgten Kündigung 
bestimmt sich nach den bisherigen Gesetzen. 
 

Berlin, den 16. Juli 1927. 
 

Der Reichspräsident 

von Hindenburg 

 

Der Reichsarbeitsminister 

Dr. Brauns 


